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Anordnung Nr. 2* 
über die Allgemeinen Bestimmungen 

für Beförderungsleistungen 
durch Nahverkehrsbetriebe

vom 27. August 1970

Zur Änderung und Ergänzung der Anlage zur An
ordnung vom 15. November 1958 über die Allgemei
nen Bestimmungen für Beförderungsleistungen durch 
Nahverkehrsbetriebe (GBl. I S. 891) wird im Einver
nehmen mit dem Minister des Innern und Chef der 
Deutschen Volkspolizei folgendes angeordnet:

91
Der § 6 Abs. 1 Ziff. 1 der Anlage erhält folgende 

Fassung:
„1. wer ohne gültigen Fahrausweis angetroffen 

wird oder im schaffnerlosen Betrieb der Zahl
box einen oder mehrere Fahrscheine ohne Zah
lung des tariflichen Beförderungsentgeltes ent
nommen hat“.

§ 2

Die Anlage erhält folgei.uen § 15:

..§15
Feststellung von Personalien

(1) Das Aufsichts-, Fahr- und Kontrollpersonal 
— einschließlich der ehrenamtlichen Kontrolleure — 
ist ermächtigt, durch Einsichtnahme in den Personal
ausweis die Personalien derjenigen Fahrgäste oder 
sonstigen Personen festzustellen, die

• Anordnung (Nr. X) vom 15. November 1958 (GBl. I Nr. 75 
S. 891)

— nicht in der Lage oder nicht bereit sind, eine 
von ihnen zu entrichtende Nachlöse- bzw. Reini
gungsgebühr zu zahlen

— Fahrzeuge und Betriebseinrichtungen beschädigt 
haben.

(2) Das Aufsichts-, Fahr- und Kontrollpersonal so
wie die ehrenamtlichen Kontrolleure sind verpflich
tet, bei Feststellung von Personalien gemäß Abs. 1 
auf Verlangen ihren Betriebs- oder Kontrollausweis 
vorzuzeigen.“

§3
Diese Anordnung tritt am 1. Oktober 1970 in Kraft. 

Berlin, den 27. August 1970

Der Minister für Verkehrswesen
I. V.: W e i p r e c h t  

Staatssekretär

Anordnung Nr. 2* 
über die Einführung 

von Allgemeinen Befördemngsbestimmungen 
für den Kraftomnibusverkehr

vom 27; August 1970

Zur Ergänzung der Anlage zur Anordnung vom 
26. April 1954 über die Einführung von Allgemeinen 
Beförderungsbestimmungen für den Kraftomnibusver
kehr (GBl. S. 450) wird im Einvernehmen mit dem 
Minister des Innern und Chef der Deutschen Volks
polizei folgendes angeordnet:

* Anordnung (Nr. 1) vom 26. April 1954 (GBl. Nr. 43 S. 450)


